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Parlamentarischer Vorstoss. Antwort des Büros des Grossen Rates 

Vorstoss-Nr.: 198-2018 

Vorstossart: Motion 

Richtlinienmotion: ☐ 

Geschäftsnummer: 2018.RRGR.562 

Eingereicht am: 06.09.2018 

Fraktionsvorstoss: Nein 

Kommissionsvorstoss: Nein 

Eingereicht von: Gerber (Reconvilier, EVP) (Sprecher/in) 

 
 

 

  

 
 

Weitere Unterschriften: 3 

Dringlichkeit verlangt: Nein 

Dringlichkeit gewährt:     

Sitzung Büro Grosser Rat: 05. November 2018  

Grosser Rat: Büro des Grossen Rates  

Antrag Büro Grosser Rat: Ablehnung 

  

 

Legislatur- oder Fraktionsausflug an die Foire de Chaindon 

Das Büro des Grossen Rates wird beauftragt, den Legislaturausflug 2019 (bzw. die Fraktions-

ausflüge 2020) so zu planen, dass er einmalig am ersten Montag der Septembersession stattfin-

det. Ausflugsziel wäre der Landwirtschaftsmarkt «Foire de Chaindon». 

Begründung: 

Jeweils am ersten Montag im September findet im bernjurassischen Reconvilier die «Foire de 

Chaindon» statt. Dieser Landwirtschaftsmarkt, der bis in die 1970er-Jahre europaweit der gröss-

te Pferdemarkt war, gehört heute mit rund 550 Ausstellern und über 40 000 Besuchern zu den 

grössten Tagesmessen der Schweiz. Die Foire de Chaindon, die weit über den Kanton Bern hin-

ausstrahlt, fand erstmals im Jahr 1632 statt und steht seit 2017 als immaterielles Kulturerbe auf 

der Liste der lebendigen Traditionen der Schweiz. 

Die Septembersession des Kantonsparlaments beginnt immer in der ersten Septemberwoche. 

Die Mitglieder des Grossen Rates haben so nie die Möglichkeit, diese Messe zu besuchen. Da 

der Legislaturausflug bzw. die Fraktionsausflüge jeweils am Dienstag nach der Foire de Chain-

don stattfinden, stellt sich die Frage, ob der Ausflug 2019 oder 2020 nicht einmal auf den Montag 

vorverschoben werden könnte, um es allen Ratsmitgliedern zu ermöglichen, an diese grosse 

Messe zu reisen und so eines der grössten Events in unserem Kanton kennenzulernen. 
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Antwort des Büros des Grossen Rates 

Der Legislaturausflug 2019 findet am Donnerstag, 5. September 2019 statt und wird die Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer in den Kanton Aargau führen. Die sehr aufwändige Planung und 

Organisation des Anlasses ist bereits seit einigen Monaten am Laufen. Eine Absage desselben 

wäre insbesondere gegenüber den ausserkantonalen Organisatorinnen und Organisatoren sehr 

unhöflich. Nach Ansicht des Büros des Grossen Rates kommt demnach eine Verschiebung des 

nächsten Legislaturausflugs auf Montag, 2. September 2019 nicht in Frage. 

Zudem dauern die Legislaturausflüge des Grossen Rates jeweils einen ganzen Tag. Während 

den Sessionen finden am Montagmorgen Fraktionssitzungen statt. Auch unter diesem Aspekt 

erachtet das Büro des Grossen Rates das Anliegen als kaum durchführbar, da es die gesamte 

Abfolge der Session auf den Kopf stellen würde. 

Was die Fraktionsausflüge betrifft, so finden diese traditionsgemäss jeweils am Dienstag der 

ersten Woche der Herbstsession statt. Eine Verschiebung auf den Montag müsste vorab mit 

sämtlichen Fraktionen abgesprochen sein. Abgesehen davon beginnt die Herbstsession 2020 

am 31. August 2020. Die Fraktionsausflüge müssten demnach auf Montag der zweiten Sessi-

onswoche verschoben werden. Da in der zweiten Sessionswoche keine weiteren Fraktionssit-

zungen geplant sind, würde den Fraktionen dadurch die Möglichkeit genommen, letzte Vorberei-

tungen der Geschäfte der zweiten Woche vorzunehmen. Das Büro des Grossen Rates lehnt da-

her auch eine Verschiebung der Fraktionsausflüge ab. 

Zudem würde eine Verschiebung des Legislaturausflugs oder der Fraktionsausflüge wegen der 

Foire de Chaindon ein Präjudiz für andere traditionsreiche Veranstaltungen bedeuten. Auch unter 

diesem Aspekt kann das Büro des Grossen Rates das Anliegen nicht unterstützen. 

Aus den genannten Gründen beantragt das Büro dem Grossen Rat somit die Motion abzu-

lehnen. 

Verteiler 

 Grosser Rat 


